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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des am 

10. Februar 1988 erteilten europàischen Patents 0 106 362 

(Anmeldenummer: 83 110 399.9). 

Der einzige Patentanspruch 1 dieses Patents lautet: 

"Tiefgezogener, einteiliger, mit Kunststoff versehener 

Aluminiumbehälter zur Aufnahine sterilisierbarer Nahrungs- 

mittel oder anderer licht-, sauerstof f- oder aroma-

einpfindlicher Füllgüter, dadurch gekennzeichnet, daB der 

Behälter aus Aluminiumband im Dickenbereich von 0,070 bis 

0,200 mm auf der behältereinwärts gerichteten Seite mit 

einem Polypropylen (1) extrusionsbeschichtet ist, wobei 

das Schichtgewicht 20 bis 100 g/m 2  beträgt, daB zwischen 

Polypropylen (1) und Aluminium (3) als Haftvermittler em 

Primer (2) mit einem Schichtgewicht von 1 bis 2 g/m2  liegt 

und daB der Aluiuiniumbehàlter einen Deckel aufweist, wobei 

das Deckelmaterial auf der behàltereinwärts gerichteten 

Seite entweder mit Polypropylen (1) extrusionsbeschichtet 

ist, dessen Schichtgewicht 20 bis 100 g/m 2  betrâgt und 

zwischen dem Polypropylen (1) und Aluminium (3) als Haft-

vermittler ein Primer (2) mit einem Schichtgewicht von 1 

bis 2 g/m2  liegt oder der Deckel mit einer heiBsiegel-

fãhigen Lackierung versehen ist." 

Die Beschwerdegegnerinnen I bis III haben gegen das Patent 

Einspruch eingelegt mit dem Antrag, das Patent wegen 

mangelnder erfinderischer Tätigkeit in vollem Umfang zu 

widerrufen. In ihrer Begründung stützten sie sich u. a. 

auf folgende Beweismittel: 
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Dl: US-A-3 616 191 

 DE-A-2 757 370 

 DE-B-2 614 660 

 AT-B-260 554 

 ASTM-Norm B 479-73 

D7: Brief Health and Welfare, Food Directorate, voin 

06. 04 . 79 

DIM: Al. - Taschenbuch, 14. Auflage, Seite 257 

Dli: Al. - Taschenbuch, 12. Auflage, Seite 687 

 Aluminium (63), Mai 1987, Seite 515 

 US-A-4 278 716 

 Verpackungsrundschau 2/1973, Seite 16, 17 

 Info-Mappe "Noreprime", Adhesives and Coatings", 

Morton Chemical 

 SAR/RSA, 7-8/1975, Seiten 211 - 220 

 Paper, Film and Foil Converter, April 1979, 

Seiten 52 - 54 

 GB-A-1 020 740 

 Verpackungs-Rundschau, 11/1980, Seite 1582 

 GB-A-2 003 415 

 US-A-3 483 276 

 US-A-3 990 615 

 US-A-4 156 672. 

AuJerhalb der Einspruchsfrist .und kurz vor der mündlichen 

Verhandlung nannte die Beschwerdegegnerin I im Schreiben 

vom 9. April 1990 das Dokument: 

D17: 	Ullmann, Bd. 16, Seite 97 und die dort genannte 

Hinweisliteratur [48]: 

N. Buchner, D. Liede, W. Brose, Verpackungs-

Rundschau 28, S. 494 - 498 und 604 - 612 

(1977) 
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Mit Entscheidung in der inündlichen Verhandlung vom 

25. April 1990, in schriftlich begründeter Form am 

13. Juni 1990 zur Post gegeben, hat die Einspruchs-

abteilung das europäische Patent widerrufen. GemäB dieser 

Entscheidung ergebe sich der Gegenstand des einzigen 

Patentanspruchs in naheliegender Weise aus dem Stand der 

Technik nach dem Dokuxnent D17 und der dort genannten 

Hinweisliteratur [48] in Verbindung mit dem ailgemeinen 

Wissen des Verpackungsfachmanns. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin am 

18. Juli 1990 unter gleichzeitiger Zahiung der 

vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde eingelegt. Die 

Beschwerdebegründung 1st am 23. Oktober 1990 eingegangen. 

Zur Stützung ihrer Argumentation hat sie erstmals die 

folgenden Beweismittel genannt: 

Bericht über die zweite Sitzung der Untergruppe 

"Haibstarre Behàlter aus Aluminium und 

Aluminium-Kunststoff-Verbunden" vom 

16. April 1971 in Mitt. ILV, Oktober 1971, 

Seiten 179 - 183. 

Sonderdruck aus der Verpackungs- 

Rundschau 9/1971, Seiten 1140 bis 1143 "Eine 

neue Verpackung für Olsardinen". 

Lueger, Lexikon der Technik, Bd. 8, S. 68 - 70. 

Neue Verpackung 10/1974, Seite 1376 "Aluseal für 

Ubersee". 

Pack report (1976) 11, S. 52 und 54 

"Fjrmennachrjchten" 
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Verpackungs-Rundschau 5/1978, S. 684 ff 

"Kunststoffverstärkte Alubänder für tiefgezogene 

Leichtbehälter". 

DIN 8585 

DIN 8584 

Neue Verpackung 6/78, S. 796/797 "Formpackungen 

aus Aluminium-Kunststoff-Verbundmaterial 

Neue Verpackung 11/83 B53-B57 "Packmittel und 

Packhilfsmittel aus Aluminiumfolien und dünnen 

Bàndern". 

In einer Mitteilung gemàl3 Artikel 11 (2) Verfahrensordnung 

der Beschwerdekammern vom 14. Mai 1991 hat die Kaininer ihre 

vorläufige Ansicht niitgeteilt, daB die in Dokument D17 

zitierte Stelle ein Referat über die Hinweisliteratur [48] 

sein dürfte. Die Uberlegungen, die für die Entscheidung 

T 77/87, AB1. EPA 1990, 280, Punkt 4.1.4 maBgeblich waren, 

seien deshaib auch in dent zu entscheidenden Fall 

anzuwenden. 

Es wurde am 12. November 1991 inündlich verhandelt. 

In der Verhandlung beantragte die Beschwerdeführerin die 

Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die 

Aufrechterhaltung des Patents in unverànderter Form, 

hilfsweise die Zurückverweisung der Sache an die erste 

Instanz. 

Die Beschwerdegegnerinnen beantragten, die Beschwerde 

zurückzuweisen. 
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VII. 	Zur Begründung ihres Antrags trug die Beschwerdeführerin 

im wesentlichen folgendes vor: 

Soweit in Dokument D17 der Ausdruck "extrusions- 

beschichtet" verwendet werde, handle es ich urn eine 

sachlich nicht zutreffende Aussage: 

Weder sei in den Hinweisliteraturstellen [47] und [48] von 

einem Aufbringen einer Kunststoffschicht auf eine 

Alurniniuznschicht mittels einer Beschichtung, geschweige 

denn einer Extrusionsbeschichtung die Rede, noch sei dort 

auch nur andeutungsweise offenbart, daIs ein solcher durch 

Beschichten bzw. Extrusionsbeschichten hergesteilter 

Verbund durch Tiefziehen verforrnt werde. 

Darüber hinaus sei das in der strittigen Passage des 

Dokuinents D17 als "häufigste" Methode zur Herstellung von 

Dosen" angegebene "Extrusionsbeschichten von Aluminium" 

zurn damaligen Zeitpunkt der Fachwelt überhaupt nicht irn 

beanspruchten Zusaininenhang bekannt gewesen. 

Es werde auf das Dokument D43 verwiesen, wo noch 

unmittelbar vor Veröffentlichung der vorliegenden 

Erfindung unter Kapitel 14.4.4 als einziges für die 

Herstellung von tiefgezogenen Forinen geeignetes Material 

ein Aluininiuxnband beschrieben sei, das mit einer 

Polypropylenfolie kaschiert ist. 

Der Autor des Dokuments D17 selbst habe in seiner 

Erklärung voin 28. August 1991 eingeräumt, daB ihni 

offensichtlich ein Fehier unterlaufen sei. 

Dokuinent D17 sei somit erkennbar fehierhaft und stiinine mit 

dein technischen Sachverhalt, wie er in der Original-

literatur [48] of fenbart sei, nicht überein. Demnach seien 
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alle Voraussetzungen für die Anwendbarkeit der o. g. 

Entscheidung T 77/87 auf den vorliegenden Fall gegeben. 

Das Dokument D17 könne demgemäB nicht als Stand der 

Technik gelten. 

Die Beschwerdegegnerinnen führten im wesentlichen 

folgendes aus: 

Das Dokument D17, Seite 97, rechte Spalte, Abs. 3 Se! kein 

Referat über die Literaturstelle [48], sondern eine von 

einem Fachmann gernachte eigenständige Aussage, bei der die 

angezogene Literaturstelle lediglich einen Hinweis auf in 

diesem Zusammenhang interessierende Techniken gebe, ohne 

daB die Aussage im Dokuinent D17 dadurch verändert oder auf 

die Informatjonen aus den Literaturstellen reduziert 

werde. 

Die nicht vollständige Ubereinstiinmung der Aussagen in 

einem solchen anerkannten Standardwerk wie dem "Ullmann" 

(Dokuinent D17) mit- den dort angegebenen Hinweisliteratur-

stellen bedeute somit nicht, daB die Angaben in 

Dokument D17 falsch seien. Die Schlüsse die für die o. g. 

Entscheidung T 77/87 xnaBgeblich waren, känne man hier 

nicht ziehen. 

Selbst wenn man sich beim Lesen des Dokuments D17 die 

Hinweisliteratur [48] beschaffe und dann feststelle, daB 

diese Hinweisliteratur den vorher dargesteilten 

Sachverhalt nicht vollständig decke, bleibe das, was 

schwarz auf weiB gedruckt und in eiriem derart seriäsen 

und anerkannten Werk wie dem "Ullmann" beschrieben sei, 

Stand der Technik, ganz egal, ob dieser Stand der Technik 

tatsàchlich verwirklicht worden sei oder nicht. 

An Ende der mUndlichen Verhandlung verkündete der 

Vorsitzende die Entscheidung der Kammer. 
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Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Erfordernissen der 

Artikel 106 bis 108 sowie den Regeln 1 (1) und 64 EPU und 

ist daher zulässig. 

Artikel 123 

Die geltenden Unterlagen des angefochtenen Patents in der 

erteilten Fassung sind im Hinblick auf Artikel 123 (2) EPU 

nicht zu beanstanden. Insbesondere besteht der Inhalt des 

einzigen erteilten Patentanspruchs aus einer Zusammen-

fassung der ursprünglich eingereichten Patentansprüche 1 

bis 3, wobei zur Charakterisierung des Aluininiumbehãlters 

die Banddicke von 0,070 bis 0,200 mm aus der ursprünglich 

eingereichten Beschreibung, S. 7, Z. 14 zusàtzlich 

aufgenommen wurde. 

Da das erteilte Schutzbegehren unveràndert verteidigt 

wird, stelit sich die Frage einer màglichen 

Schutzbereichserweiterung nicht (Artikel 123 (3) EPU). 

Neuheit 

Die Prüfung des vorliegenden Stands der Technik durch die 

Beschwerdekammer hat ergeben, daB der tiefgezogene, 

kunststoffbeschichtete Aluminiuinbehãlter nach dem 

Patentanspruch keinem der vorliegenden Dokumente als 

bekannt entnommen werden kann und daher im Sinne von 

Artikel 54 (1) (2) EPU neu ist. Dieser Sachverhalt wurde 

weder im Einspruchs- noch un Beschwerdeverfahren 

bestritten, so daB sich ein näheres Eingehen hierauf 

erubrigt. 
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4. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

4.1 	GemàB der angefochtenen Entscheidung soil der nächst- 

koininende Stand der Technik aus dem Dokument D17 und der 

dort genannten Hinweisliteratur [48] ersichtlich sein. Im 

Hinblick auf die Of fenbarung des Dokuments 17 sei der 

Grundgedanke des angefochtenen Patents zum Anrneldezeit-

punkt nicht mehr neu gewesen. Mithin könne der Gegenstand 

des einzigen Anspruchs nicht als auf einer erfinderischen 

Tätigkeit beruhend gelten. 

Die Beschwerdeführerin hat vorgebracht, daB un 
Dokument D17 Fehier enthaiten seien, so daB diese fehier-

hafte Of fenbarung nicht als Stand der Technik angesehen 

werden kônne. Es ist daher zunächst zu untersuchen, ob die 

maBgebliche Passage des Dokuinents D17 fehierhaft ist und 

dann, wenn dies der Fall sein soilte, ob das Dokument D17 

dennoch einschliel3iich dieser Passage zum Stand der 

Technik gehärt, der bei der Prüfung der Frage der Patent-

fähigkeit heranzuziehen ist. 

4.1.1 In Dokument D17, S. 97, rechte Spalte. Absatz 3, heiBt es: 

"Die am häufigsten für die Herstellung solcher Dosen 

verwendeten Ausgangsmaterialien sind einseitig lackierte 

Aluxainium-Folien mit 50 bis 120 pm Dicke, die mit 60 bis 

120 pm Poiyäthylen oder Polypropylen extrusions-

beschichtet ist [48]". Aus der Literatur [48] ist aber 

kein Hinweis auf eine Extrusionsbeschichtung zu entnehmen, 

vielmehr ist dort ausschliel3lich von einem Verbund 

zwischen Aluminiumband und einer Polypropylen-Folie durch 

Aufkaschieren die Rede. Auch der ubrige umfangreiche zur 

Verfugung stehende Stand der Technik stützt die obige 

Aussage in D17 nicht. 

Der Autor des Dokumnents D17 hat in seinem Schreiben vom 

28. August 1991 selbst eingeraumnt, daB ihm "beim Zitieren 
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der entsprechenden Literatur gerade an dieser Stelle 

offensichtlich ein Fehier unterlaufen isttt, was auf den 

groBen Uinfang der gesarrrntelten Arbeiten und die kurze zur 

Verfügung stehende Zeit zurückzuführen sei. Die Kenntnis 

über die Existenz derartiger Dosen habe er u. a. aus der 

Literatur, die "zur Zeit nicht auffindbar ist", 

entnoinmen. 

Wáhrend der mündlichen Verhandlung haben die Beschwerde-

gegnerinnen als relevante Literaturunterlagen die 

Dokuinente D2, D4 und D21 zitiert. Diese Dokumente können 

jedoch schon deshaib nicht als Referenzliteratur zu 

Dokument D17 herangezogen werden, weil sie erst 

nachträglich veröffentlicht worden sind. 

4.1.2 Weder die un Recherchenbericht zitierten Dokuinente noch 

die von den Beschwerdegegnerinnen genannten zahireichen 

Dokumente können die Tatsache belegen, daB sterilisations-

beständige, tiefgezogene und mit Polypropylen extrusions-

beschichtete Aluminiuindosen bekannt waren, geschweige 

denn, daB derartige Dosen "am haufigsten" benutzt wurden. 

4.2 	Nach alledein muB nach Ansicht der Kammer davon ausgegangen 

werden, daB der Fachmann die oben zitierte Stelle des 

Dokuments D17, S. 97, rechte Spalte, Absatz 3 zweiter 

Satz, als sachlich fehierhaft erkennt. 

4.2.1 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin gehört 

jedoch ein Dokuinent grundsätzlich auch dann zum Stand der 

Technik, wenn dessen Of fenbarungsgehalt fehierhaft 1st. 

Artikel 54, Absatz 2 EPU besagt näinlich, daB den Stand 

der Technik alles bildet, was vor dein Annieldetag der 

europãischen Patentanineldung der Offentlichkeit durch 

schriftliche oder inündliche Beschreibung, durch Benutzung 

oder in sonstiger Weise zugànglich gentacht worden 1st. 

Entsprechend dieser Definition 1st das Dokuinent D17 als 

a 
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solches zweifellos ein vorveróffentljchter Stand der 

Technik. 

4.2.2 Bei der Bewertung der Of fenbarung dieses Stands der 

Technik ist jedoch davon auszugehen, daB der fachmännische 

Leser vor allem "an der technischen Realität interessiert 

ist" (vgl. die o. g. Entscheidung T 77/87, Punkt 4.1.2). 

Er legt daher das Dokument D17 bei seinein Bemühen, die dein 

angefochtenen Patent zugrundeliegende technische Aufgabe 

zu lösen, im Lichte seines Fachwissens aus. Er kann 

aufgrund seines ailgemeinen Fachwissens und auch durch 

Konsultation der Hinweisliteratur [48] im vorliegenden 

Fall ohne weiteres erkennen, daB die strittige Angabe in 

Dokurnent D17 so nicht zutreffen kann. Es muB nach aller 

Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, daB der Fachmann 

auf eine solche fehierhafte Of fenbarung dadurch reagiert, 

daB er die erkennbaren Fehier richtigzustellen versucht, 

nicht aber dadurch, daB er die fehierhafte Of fenbarung als 

Anregung zur Lösung einer bestehenden technischen Aufgabe 

betrachtet. 

4.2.3 Mithin ist der - sofern inäglich - berichtigte Inhalt des 

Dokuments D17 maBgebend für die Untersuchung, weiche 

Anregungen dem Dokuinent D17 für die Lehre des Patent-

anspruchs zu entnehinen waren. 

Im vorliegenden Fall scheint aber die sachliche Richtig- 

stellung nicht ohne weiteres inäglich zu sein, wie die 

Diskussion in der inündlichen Verhandlung ergeben hat. Die 

dort gernachten Vorschläge zur Ernüttlung des zutreffenden 

Sachverhalts der Aussage auf S. 97, rechte Spalte, 

Absatz 3, zweiter Satz von Dokument D17 wurden von den 

Beteiligten selbst als spekulativ qualifiziert. 

4.3 	In der o. g. Entscheidung T 77/87 wurde zwar eine fehier- 

hafte Offenbarung nicht als Stand der Technik gewertet, 
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diese Entscheidung stelit aber einen Spezialfall dar, 

dessen Verailgemeinerung auf den vorliegenden Fall nicht 

inäglich ist. Es handelt sich dort nàmlich urn den Fall, daB 

ein veräffentlichtes Referat eine Rückverweisung auf das 

gleichzeitig vorliegende Originaldokument enthàlt und die 

Offenbarung des Referats nicht mit der des Original-

dokuments übereinstimmt. In diesern Fall war davon 

auszugehen, daB ein Originaldokument und das zugehärige 

Referat nicht zwei verschiedene Gegenstände of fenbaren 

können. Bei fehiender Ubereinstiminung sei dern Original-

dokuinent der Vorrang zu geben. 

Ganz anders liegt der vorliegende Fall. Bei dem Dokument 

D17 handelt es sich nicht urn eine Zusanunenstellung von 

Referaten der angegebenen Literaturstellen, sondern hier 

berichtet ein anerkannter Fachmann aus eigenem Wissen, 

eigenen Erfahrungen und Kenntnissen. Er formuliert mit 

semen Worten den ihm bekannten Wissensstand, wobei er von 

Fall zu Fall auf Literaturstellen verweist, die in diesern 

Zusainmenhang von Interesse sind und diese Angaben belegen 

sollen. Eine Identität der inhaitlichen Aussagen in dem 

fraglichen Kapitel des Dokuments D17 mit den dort 

angezogenen Literaturstellen war somit anders als un Falle 

der Entscheidung T 77/87 nicht zu erwarten. 

	

4.4 	Aus alledem folgt, daB das Dokument D17 zwar als eigen- 

ständiger Stand der Technik gilt, aber aufgrund seiner für 

den Fachmann erkennbar fehierhaften Of fenbarung an der in 

Rede stehenden Stelle, die nicht ohne weiteres richtig- 

gestelit werden kann, keine ausreichende Anregungen 

dahingehend geben kann, sterilisationsbestãndige, 

tiefgezogene Dosen für Nahrungsmittel aus extrusions-

beschichteten Aluminium-Polypropylen-Folien herzustellen. 

	

5. 	Dokument D17 stelit im wesentlichen das einzige Beweis- 

inittel dar, auf das sich die Feststellung mangelnder 

00453 	 . . . 1... 



12 
	

T 591/90 

Is 

erfinderischen Tätigkeit in der angefochtenen Entscheidung 

stützt. Die Einspruchsabteilung hat dort nicht die Frage 

untersucht, ob es in den übrigen von den Beschwerde-

gegnerinnen zitierten Dokurnenten Hinweise für die irn 

Patentanspruch niedergelegte Läsung gibt. 

Urn eine sich gegebenenfalls über zwei Instanzen 

erstreckende Prüfung der Frage der erfinderischer Tãtig-

keit irn Hinblick auf den durch die übrigen Entgegen-

haltungen gegebenen Stand der Technik zu gewährleisten, 

rnacht die Kainxaer von der ihr in Artikel 111 (1) EPU 

eingeräurnten Befugnis Gebrauch, die Sache zur weiteren 

Prüfung an die erste Instanz zurückzuverweisen. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur weiteren Prüfung an die Einspruchs-

abteilung zurückverwiesen. 

Der Geschäftsstellenbearnte: 	 Der Vorsitzende: 

S. Fabiani 

	 fF.umbel 
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